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Im Fall des Art. Sa Abs. 2 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistungen bis zur 
Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 

§ 13
Beitragspflichtiger 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Ei­
gentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haf­
ten als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs­
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

§ 14
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids, die Vorausleistung 
einen Monat nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheids fällig. 

§15
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst wer­
den (Art. Sa Abs. 2 KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 Satz S BauGB). Ein Rechtsanspruch auf Ablö­
sung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe des voraus­
sichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages.

(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt der Entstehung der sach­
lichen Beitragspflichten ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück entfallende Erschlie­
ßungsbeitrag das Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger als die Hälfte
des Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall ist der Erschließungsbeitrag durch
Bescheid festzusetzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages anzufordern
oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungsbetrag und Erschließungsbeitrag zu erstat­
ten.

§ 16

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 03.06.1997, zuletzt ge­
ändert durch Satzung am 09.10.2013, außer Kraft.
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